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Vorschlag der V.S.P. betreffend

Verleih von Erdölkonzessionen
beim Bundesamt für Industrie, Gewerbe & Arbeit.

Am 12. Dez. 1938 wurde vom Vorstand der V.S.P. dem
Beauftragten für Kriegswirtschaft vorgeschlagen, an die nördlich der
Alpen gelegenen Kantone ein Zirkular zu senden mit dem Ersuchen,
es möchte bei Verleihung von Erdölkonzessionen zur Bedingung
gemacht werden, dass von den Bewerbern schweizerische Erdoel-
fachleute als Berater hinzugezogen werden müssen. Die Antwort
auf dieses Schreiben, datiert vom 19. Dez. 1938, stellte fest,
dass eine derartige Intervention des Bundes bei den Kantonen
höchstens in die Form eines Wunsches gekleidet werden könnte und
dass es unter diesen Umständen zweckmässiger wäre, wenn unser
Verband direkt an die Kantone gelangen würde. Da uns diese Antwort

nicht befriedigte, wurde in einem weiteren Brief versucht,
die Wichtigkeit unseres Vorschlages darzulegen. Dieses Schreiben
vom 11. Jan. 1939 und die Antwort vom 26. Jan. 39 folgen hier
im Wortlaut:

;; Vereinigung schweizerischer züri den u Jan.1939
Petroleumgeologen

u,- Ingenieure (V.S.P.)

ii Erdölkonzessionen.
An den Beauftragten für Kriegswirtschaft

n des eidg.Kriegswirtschaftsdepartementes
„ BERN«

n Hochgeehrter Herr,
tf Wir bestätigen hiermit dankend den

tT Empfang Ihrer geschätzten Antwort AS/ES 43212 vom 19. Dez.1938

n auf unser Schreiben vom 12. Dez.1938, betreffend Wahrung der
nationalen Belange beim Verleih von Erdölkonzessionen.

« Wir fühlen uns für die rasche Beantwor-
« tung unseres Briefes und für das von Herrn Direktor Benggli
» der Anregung entgegengebrachte Interesse zu Dank verpflichtet.
" Es scheint uns aber, dass die Bedeutung der angeschnittenen
« Frage nicht voll erkannt wurde. Wir gestatten uns deshalb, an
tf Hand Ihres Antwort schreib ons, nochmals ausführlicher darauf
tt zurück zu kommen.
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Wir sind, wie Sic, "d^r Auffassung, dass man d^n
Konzessionären in dur Auswohl ihr^r Fachleute und Mitarbeiter
eine gewisse Freiheit lassen sollte". Urn Gino erspricsslichu
Tätigkeit der Konzessionäre zu fördern, wär^, wie dies im
Ausland auch allgemein üblich ist, die Wahl und Zusammenstellung

des Mitarbeiterstabes dem Konzessionär freizustellen,
jedoch mit der wichtigen Einschränkung, dass ein
vorgeschriebener Prozentsatz desselben aus schweizerischen
Fachleuten bestehe. Bei der grossen Auswahl zur Verfügung stehender

bestqualifizierter Kräfte, kann der Konzessionär diese
Forderung mit eigenem Vorteil leicht erfüllen. In Bezug auf
die dadurch geförderte Arbeitsbeschaffung ist diese Massnahme

violleicht von geringer Bedeutung. Ihren Hauptzweck sehen wir
indessen darin, dass Schweizer mitbestimmen, was mit den
Konzessionen in ihrem Lande geschieht und darüber wachen können,
dass nicht nur im Interesse des Konzessionärs, sondern auch
im Interesse des Staates alles getan wird zur zweckmässigen
Verwendung der für die Untersuchung und Ausbeutung der
Konzessior aufge\ .ndeten Mittel.

Die meisten ölausbeutenden Länder haben moderne
Berggesetze, mit strengen Vorschriften über das bei den
Aufschlussarbeiten zu beachtende minimale Tempo und dio
Berichterstattung über die gemachten Erhebungen u.a.m. Ueberdios
wird in gewissen Konzessionsverträgen (z,B. in Irak, Bumänien,
etc) heute verlangt^ dass der Konzessionär auf eigene
Kosten eine bestimmte Anzahl geeigneter Leute des Gastlandes
zu Geologen und Petroloumingenieuren ausbilde und dann als
Mitarbeiter heranziehe« In der Schweiz sind noch "die Kontone
in Fragen des Bergrechtes souverän". Dio bestehenden Gesetze
mögen für die bisher in Betracht gekommenen Schürfrechte
etc. genügt haben. Mit dem Auftreten von Oelinteressen ändern
sich nun abor die Anforderungen an das Bergrecht vollständig.
Erdöl als Treibstoff der ariegsmaschinerio ist auch für die
Schweiz derart wichtig, u.ass Gleichgültigkeit und Zersplitterung

in den Fragen der Erdölgewinnung im eigenen Land von
grösster Tragweite werden könnte Wir können uns daher mit
Ihrer Auffassung nicht abfinden, "dass, vom rein
kriegswirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, der Bund wohl zu wenig
berufen wäre, an die in Betracht kommenden Kontone im Sinne
unseres Vorschlages zu gelangen. " Gerade vom
kriegswirtschaftlichen Standpunkte aus, erscheint es uns als unerläss-
liche Pflicht des Bundes, sich für alle mit der Erdöler-
schliessung zusammenhängenden Fragen zu interessieren und sich
die Möglichkeit der Kontrolle über die Oelkonzossionäre zu
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sichern, auch ohne Aenderung dos bestehenden Bergrechtes.
Zum Beispiel sollte verhütet werden, dass Konzessionäre
jahrelang, ohne praktische Schürfarbeit zu verrichten, andere
Interessenten von ihrem Gebiet fernhalten. Es sollte nicht
mehr vorkommen können, dass - wie bei der Bohrung von Tuggon -
nur ein ausländischer Geologe die Bohrkerne zu sehen bekommt,
wodurch er allein dio Erfolgaussichten beurteilen kann. Es

sollte vermieden werden, dass in grossen Bohrtiefon, wo jeder
Bohrmoter hunderte von Franken kostet, noch hunderte von
Metern in vollkommen aussichtslosen steilen Antiklinalschenkeln
abgeteuft werden, wie dies bei Tuggen und Cuarny der Fall war,
resp. noch ist.

Eine Wiederholung solcher und ähnlicher
Vorkommnisse muss im Landosinteresse verunmöglicht worden.
Dies ist das Ziel, das wir durch unsere Anregung zu erreichen
wünschen. Die Frage, "ob es nicht doch zweckmässiger wäre, wenn
unser Verband als zuständige Berufsorganisation an die Kantone
direkt gelangte" müssen wir doshalb verneinen. Sollte Ihnen
aber dor von uns vorgeschlagene Wog unzweckmässig erscheinen,
so vertrauen wir gerne darauf, dass Ihre Erfahrung in
administrativ-organisatorischen Dingen einen geeigneteren Weg zur Erreichung

dieses ausserordentlich wichtiges Zieles zu finden in
der Lage ist.

Wir bitten Sie höflich, uns von Ihrer
Ansicht in Kenntnis zu setzen und zeichnen

mit dem Ausdrucke unserer Hochschätzung
für die Vereinigung schweizerischer
Petroleumgeologen- u. Ingenieure (V.S.P.)
Der Präsident: Dr. B. Frei
Der Sekretär: Dr. W. Knecht

" Bundesamt für Industrie Bern, Bundesgasse 8
" Gewerbe und Arbeit den 26. Januar 1939.

|f AS/EB 43212 ^n d^G Vereinigung schweizerischer Petroleum-
t? geologen und Potroleumingenieure,
t» z. Hd. von Herrn Dr. E. Frei

ZUEBIBH.
" Mühlebachstr. 25
" Sohr geehrter Herr
tt

it Ich bin in den Besitz Ihres Schreibens vom
i» 11. Januar gelangt, worin Sie mir nahelegten, Ihre Eingabe
i» schweizerischer Erdölfachleute bei Untersuchungen ausländischer
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